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Schimmel im Neubau - wann
liegt ein Mangel vor?
Eine Vielzahl von Streitigkeiten be-
trifft das Thema Schimmelbefall in
Neubauten. Problematisch an diesen
Fällen ist, dass selbst die Fachleute
nicht einig sind, wann ein relevanter
Schimmelbefall mit Sanierungsbe-
darf vorhanden ist und wann nicht.
Sachverständige mit Schwerpunkt im
baubiologischen Bereich beurteilen
die Sanierungsnotwendigkeit manch-
mal anders als Sachverständige mit
Schwerpunkt im bautechnischen Be-
reich.
Als Grenzwert wird regelmäßig ein
Wert in Höhe von 10.000 KBE/g als
relevante Schimmelbelastung an-
gesehen. Es bestehen jedoch unter-
schiedliche wissenschaftliche Auf-
fassungen, ob dieser Grenzwert für
eine relevante Schimmelpilzbelastung
überschritten werden darf oder nicht.
Ist zwischen den Vertragsparteien
keine Abnahme erfolgt, trifft den
Auftragnehmer (Bauunternehmer) bei
Mängelstreitigkeiten die Beweislast,
dass sein Werk mangelfrei ist. Einen
solchen Beweis kann der Auftrag-
nehmer bei unterschiedlichen wis-
senschaftlichen Auffassungen nicht
bringen. Infolgedessen führt ein Wert
von 10.000 KBE/g vor Abnahme in der
Regel dazu, dass die Überschreitung
dieses Wertes zu Mangelhaftigkeit
der Leistung führt, mithin eine Schim-
melsanierung sich anschließt auf Kos-
ten des Bauunternehmers, so auch
BGH Beschluss vom 21.10.2020, Az.:
VII ZR 58/18.
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Die Vergütung von
zusätzlichen Leistungen
Oftmals ist zwischen den Parteien eines
Bauvertrags streitig, ob und wie nachträg-
lich angeordnete zusätzliche Leistungen zu
vergüten sind. Die Auftraggeberseite beruft
sich dabei gelegentlich auf eine Allgemeine
Geschäftsbedingung, wonach zusätzliche
Leistungen nur nach schriftlich erteiltem
Auftrag bezahlt werden. Eine solche Klausel
ist jedoch unwirksam, da sie den Handwer-
ker unangemessen benachteiligt. Selbst-
verständlich können zusätzliche geänderte
Leistungen auch mündlich beauftragt wer-
den, und zwar auch dann, wenn eine solche
Klausel vorhanden ist.

Interessant ist eine Entscheidung des OLG
Hamburg vom 25.09.2019, Aktenzeichen
4 U 26/18. Danach wird eine auftragslos
erbrachte Leistung vom Auftraggeber
dadurch schlüssig anerkannt, dass er von
der Leistungserbringung durch den Auf-
tragnehmer Kenntnis hat und sie wider-
spruchslos entgegennimmt. In diesem Fall
treffen also den Auftraggeber Pflichten zum
Handeln. Entweder widerspricht er der Aus-
führung der zusätzlichen Leistung, oder er
tut es nicht. In diesem Fall muss er sie aber
auch vergüten. Die Entscheidung des OLG
Hamburg stellt eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit dar. Diese Thematik bereitet
aber in der Praxis regelmäßig erhebliche
Schwierigkeiten, so dass dem Urteil durch-
aus klarstellende Funktion zukommt.
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